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§ 12 GOZ

Inkrafttreten und Übergangsvorschriften

(1) Diese Verordnung tritt am 1. Januar 1988 in Kraft.

(2) Die Gebührenordnung für Zahnärzte vom 18. März 1965 (BGBl. I S. 123) gilt weiter.

1. für Leistungen, die vor Inkrafttreten dieser  Verordnung erbracht worden sind,

2. für vor Inkrafttreten dieser Verordnung begonnene Leistungen nach den Nummern 15, 18, 20, 91 bis 93, 96 bis 98, 101 bis 104, 119 und 120 des Gebührenverzeichnisses – Anlage zur Gebührenordnung für Zahnärzte vom 18. März 1965 –, die erst nach Inkrafttreten dieser Verordnung beendet werden.

Kommentierung

Übergangsregelung gem. § 12 Abs. 2 Nr. 1 GOZ:

§ 12 Abs. 2 Nr.1 GOZ sieht die Weitergeltung der Bugo Z vom 18.03.1965 für Leistungen vor, die vor In-Kraft-Treten der GOZ erbracht worden sind. Wurden also zahnärztliche Leistungen vor dem 01.01.1988 erbracht, ist die Berechnung nach Bugo Z 1965 vorzunehmen. Eine Lei​stungserbringung ist dann gegeben, wenn alle in der Leistungsbeschreibung enthaltenen Einzel​schritte abgeschlossen sind, d. h. alle zahnärztlichen Leistungen müssen vollinhaltlich erbracht worden sein. Bei der Berech-nung nach Bugo Z 1965 sind dann allerdings auch die allgemeinen Vorschriften zu berücksichtigen. Soweit auch nur ein Leistungsmerkmal einer zahnärztlichen Leistung nach dem 31.12.1987 erbracht wurde, richtet sich die Berechnung dieser Leistung insgesamt nach der GOZ 1988. Dabei spielt es keine Rolle, ob der Schwerpunkt der Lei​stungserbringung zur Zeit der Geltung der Bugo Z 1965 liegt oder nicht. Eine weitere Aus​nahme ergibt sich lediglich für bestimmte Komplexleistungen aus 
§ 12 Abs. 2 Nr. 2 GOZ.

Übergangsregelung gem. § 12 Abs. 2 Nr. 2 GOZ:

Für die unter Nr. 2 enumerativ aufgezählten Leistungen, die vor In-Kraft-Treten der GOZ begon​nen wurden, gilt weiterhin die Bugo Z 1965, soweit diese Leistungen erst nach dem 31.12. 1987 beendet werden. Diese Übergangsregelung gilt für die genannten zusammengefassten Komplexleistungen, deren Erbringung sich typischerweise über einen längeren Zeitraum erstreckt. Soweit der Zahnarzt auch nur  ein Leistungsmerkmal vor dem 01.01.1988 er​bracht hat, ist darauf insgesamt die Bugo Z 1965 anzuwenden, auch wenn die Leistungs​erbringung evtl. erst nach Jahren beendet ist. Die Er-bringung von zahnärztlichen Leistungen, die zwar der Vorbereitung von Leistungen i. S. v. § 12 Abs. 2 Nr. 2 GOZ dienen, jedoch nicht Bestandteil dieser Leistungen, sondern selbständig berechenbar sind (z. B. die Erstellung eines Heil- und Kostenplanes bei kieferorthopädischen Leistungen) reicht dafür nicht aus. Entspre​chend sind auch Leistungen, welche nach dem 31.12.1987 erbracht werden, nach der GOZ 1988 abzurechnen.

Soweit in Folge der Übergangsregelungen Leistungen nach Bugo Z 1965 und nach GOZ 1988 parallel abgerechnet werden, gelten die Vorschriften des § 10 GOZ 1988 zu Inhalt und Gestal​tung der Rechnung sowie der erst nach Erteilung der Rechnung eintretende Fälligkeit nur für die nach der GOZ zu berechnenden Leistungen. Dennoch können die Leistungen nach beiden Gebührenordnungen in einer Rechnung berechnet werden.

Vor dem 01.01.1988 vereinbarte, aber nach dem 01.01.1988 erbrachte Leistungen

Zum Teil wird die Auffassung vertreten (Tiemann/Grosse § 12 Anm. 2), dass die vor dem 01.01.1988 vereinbarte Regelung weitergelte. Begründet wird dies unter Hinweis auf das zwi​schen den Vertrags-parteien bestehende Vertrauensverhältnis in das Fortbestehen der Vereinba​rung, aber auch darauf, dass die GOZ 1988 das Außerkrafttreten früher abgeschlossener Vereinbarungen nicht ausdrücklich bestimme, was ohnehin als echte Rückwirkung unwirksam wäre.

Nach anderer Auffassung (Kastenbauer/Pillwein Teil 2 Kap. 4.13.) ist durch das In-Kraft-Treten der GOZ 1988 die Geschäftsgrundlage für derartige abweichende Vereinbarungen entfallen, so dass die Vereinbarung an die neue Rechtsgrundlage (GOZ 1988) angepasst werden müsse. So​weit nicht die Übergangsregelungen des § 12 GOZ greifen, sind Leistungen, welche nach dem 31.12.1987 erbracht werden, gem. § 1 GOZ nach dieser Gebührenordnung abzurechnen. Diese Regelung ist nur im Rahmen einer „abweichenden Vereinbarung“ nach § 2 GOZ dispositiv. Pa​tient und Behandler können also nicht eine Vereinbarung auf der Basis der Bugo 1965 treffen. Wurde eine solche Vereinbarung vor dem 01.01.1988 getroffen, so ist dieser mit dem In-Kraft-Treten der GOZ 1988 die Rechtsgrundlage entzogen worden; weil einer derartige Vereinbarung nach dem 01.01.1988 gerade unzulässig ist. In solchen Fällen ist eine Anpassung des Vertrags​inhalts an die veränderten Umstände vorzunehmen, so dass ein mit Treu und Glauben zu ver​einbarendes Ergebnis erzielt wird (BGH NJW 58, 785; BGHZ 47, 52). Das Rechtsgeschäft ist dabei nach Möglichkeit aufrechtzuerhalten, wenn dies für einen der Vertragspartner nicht un​zumutbar ist (BGH NJW 67, 1082). Die Vertragspartner sind nach Treu und Glauben ver​pflichtet, das fortbestehende Vertragsverhältnis im zumutbaren Rahmen den veränderten Um​ständen anzupassen. Die im Behandlungsvertrag vorgesehenen Leistungen sind daher unter Umständen auf die Leistungsbeschreibung der GOZ 1988 umzustellen.
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